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ZUM BEBAUUNGSPLAN "BERGSTRASSE" DER GEMEINDE CARLSBERG.
VERBANDSGEMEINDE HETTENLEIDELHEIM, KREIS BAD DÜRKHEIM
==== =:=== === =' =====:= == =: = == === =: === == == =:-----.

O. RECHTSGRUNDLAGEN

,--'q

O . l GELTUNGSBEREICH

Di.e vom Geltungsbereich des Plangebietes erfaßten Flurstücke sind
mzt elber starken schwarzen unterbrochenen Linie umzogen. '''

CHKEIT

#' Ei.ne derart abgesteckte Baugrenze i.st für die Ansteckung wei.derer

($ 9 Abs. l Nr. l BBauG)

1 .1 Allgemeines Wohngebi.et gemäß $ 4 BauNvO.

2 .MASS DER BAULICHEN NUTZUNG ($ 9 Abs. l Nr l BBauG - $ 1 7 BauNVO)
2

l Für das Maß der bauli.chen Nutzung si.nd die Werte des $ 17

;!i :l::;!:;:;;:: :;::g }"=:; '. :T ':iËii::i!: :li;iË:i!! neil .der

Di.e Zahl. der Vollgeschosse ist auf höchsten zwei Geschosse
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3 BAU WEISE ( $ 9 Abs l Nr. 2 BBauG $$ 22 und 23 BauNVO)

Die Bauweise wird für den gesamten Ge].tungsbeteich des Be-
bauungsplanes .als offene Bauweise festgesetzt. Es si.nd nur
Einze.]-- und Doppel-häuser zulässig

4 ($ 9 Abs l Nr. 2 BBauG)

Di.e Zulässige Stellung der bauli.chen Anlagen ergibt sich aus
den im P].an ei.ngetragenen Firstrichtungen. die blei.chzei.tigdi.e Gebäudeachsen kennzeichnen.

5 (5 9 Abs l Nr. 4 BBauG)

5.1 Garagen bzw. .Einste].]p]-ätze und andere Nebenanlaqen bei. Ein
zelhäusern dürfen nur auf ei.ner Bauwi.chseite errichtet wer--
en

6 ($ 9 Abs 2 BBauG)

Die Erdgeschoßfußbodenoberkante darf nicht mehr als
0,6o m über höchstem, angrenzenden Gelände hi.nausragen

7 P:$gyGESVALTUNG ( $ 1 23 Abs l Nr l LBauG)

7.1 Als Dachformen sind im gesamten Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes (mit Ausnahme von Garagen) nur Satteldächer und
aus Satteldächern zusammengesetzte Dächer zulässi.g
Auf Garagen sind aucfi Flachdächer zulässig

7.2 Die Dachneigung muß mindestens 18 Grad und darf höchstens
Grad betragen. Bei. asy:rnmetri.schen Dachformen ist der langeSchenkel maßgebend. Nur im Bereich der Schutzstreifenbrei.te

der 20-kV-Freileitung i-st mit dem Versorgungsträger di.e Dach-nei.gunn zusätzl i.ch abzusti.lumen .

7.3 Als Dacheindeckung sind nur rot- und brauntonige Zi.ebel zuiasszq

7.4 Kni.estöcke (Maß zwischen dem Schni.ttpunkt der Außenkante des
Gebäudes mit der Oberkante Rohbaudecke des dachunterliegenden
Geschosses und der Oberkante Dachhaut) sind bei ei.ngeschossi -
ger Bauweise bis zu ei.ner Höhe von 0,8 m zulässig

7.5 Dachaufbauten (z. B. Dachgauben) sind ab ei.ner Dachneigung
von mi.ndestens 35 Grad bi.s zu einer maximalen Breite von 1 ,5 m
zulässlg. Innerhalb einer Dachfläche können mehrere blei.ch-



ani.ge Dachaufbauten kombiniert werden, wenn ihre Gesamt-
breite die halbe Länge der Dachfläche ni.cht überschreitet
Der seitli.che Abstand der Dachaufbauten von den Giebelsei
ten muß mindestens 1 ,5 m betragen.

7 . 6 Daches.nschnitte ( z B Dachterrassen) sind ni-cht zulässig

8 FASSADENGESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN
($ 123

8.1 Verkleidungen der Außenwandflächen mit glass.ertem oder glän-
zenden Materi.al, Kunststoff, Asbestzement-, Teerpapp- oder
Metallen.ementen sind ni.cht zulässig. Folgende Materi.alien
so].].en hauptsächlich Verwendung fi.öden : Putz , Sichtmauerwerk ,
Holz, Sandstein oder sandstei.nähnliche Materi.alien.

9 GESTALTUNG DER NICHT ÜBERBAUBAREN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
($ 9 (1) TIEF

9. 1 Die nicht überbaubaren Grundstücksf].schen sind gärtnern.sch
anzulegen, soweit sie ni.cht für Zufahrten benötigt werden.
Nutzgärten sind zwi.schen der Straßenbegrenzungslini.e und der
vorderen Baugrenze ni.cht zulässig.

9.2 Pflanzen von Bäumen gem: $ 9 (1) Ziff. 25 BBauG
Die Flächen zum Pflanzen von Bäumen und Sträuchern si.nd =iin
öffent[ i.chen und pri.vagen Anbei.]. mi.t ]andschaftsgerechten
Gehölzen zu versehen. Hierfür ist folgende Gehölzartenli.ste
einzuha ]. ten :

Hainbuche
Ha se ].
Heckenki.asche
Hundsrose
Pfaffenhütchen
Rai.nwe i.de
Roter Hartriegel
Schiebe
Schneeba].l
Schwan zer Ho].under
Weißdorn
Roßkastani.e
Stiel e i.c he
Bergahorn
Eberesche
Sandki.eier

Carpinus betulus
Colylus avellana
Lonicera xylosteum
Rosa cad.na
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Cornus sangu i-neum
Prunus spinoza
Viburnum opu lus
Sambucus nigra
Crataegus monogyna
Aesculus hi.ppocastanum
Qu ercu s robur
Aceh pseudoplatanus
morbus aucupari.a
Pinus sy]-vestri.s

10 EINFRIEDUNGEN ( $ 1 23 Abs l Nr. 7 LBauO)

10. 1 Einfriedungen zwischen Straßenbegrenzungslinle und Vorder-
kante Baukörper dürfen ei-ne Gesamthöhe von 0,8 m - gemessen
ab Oberkante der am nächsten gelegenen Verkehrsfläche - ni.cht
über sc hr e i. ten .



Dieser Text zum Bebauungsplan hat zusanunen +miË dem BebaHungs:
plan und der Begrünung in der Zeit vom#l+(JL/?bi.s zumZg'ld.7#
öffent].ich ausqeleqen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung
wurden am .3. ..f'X:f/+ ortsüblich bekanntgemacht.

Carlsberg, den ä..@: ///5.

Ü.rBürgermeister



P LA N B E G R ü N DUNG
ZUM BEBAUUNGSPLAN "BERGSTRASSE" DER GEMEINDE CARLSBERG.
VERBANDSGEMEINDE HETTENLEIDELHEIM, KREIS BAD DÜRKHEIM

ANLASS

Zur Ordnung der ört[i.chen Verhä].tni.sse wurden die a].ten Sta]].un-
ten auf dem Plangebiet beseitigt. tlm ei.ne wi.rtschaftli.che Er-
schl i.eßung mit einer. Aufsch].meßung des Bereiches südli.ch der
Bergstraße zu erreichen, soll der Stichweg Eingangsfunkti.on
übernehmen. Um di.e baua.i.che Gestaltung zu si.chern und dem
dri.ngenden Bedarf an Bauplätzen zu entsprechen, hat der Gemei.nde
rat die Aufstel].ung des Bebauungsp]anes besch].assen.

SI TUAT l ON DER BAULE l TPLANUNG

i:i'l:;l: ::::: :!:: !: :;. :;;;;::!::;i:; :i :i! ;: i!
Wohnbaufläche vorsehen. Der Bebauungsplan ist identisch mit der
Oarstellung im Flächennutzungsplan. ' ' ' ''''''''' --'--
geführt.das Parallelverfahren entsprechend $ 8 (3) BBauG durch-

PLANUNGSABS l CHT

Der Stj.Chweg von der Bergstraße in Nord-Süd-Richtung kann an
der Westseite von vier Baukörpern und an der Ostsee.te von drei
Baukörpern.flankiert werden. Der Nordosten des Plangebi.eyes
wird von einem Spi.elplatz ei-ngenommen, der sei.ne Zuwegung an

Di.e Planungsabsicht mittels flankierender Baukörper muß fest
geschrieben werden, damit keine unwirtschaftli.che Siedlungs-
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VER - U ND ENTSORGUNG

Elekt:rizi.täte Der .Südwesttei.]. des P].angebietes wi.rd von einer
20-kV-Fret].ei.tung tango.ert. hierfür gilt ein Schutzstrei.fen
von je 10 m beiderlei.ts der Leitungsachse. Dadurch, daß di.e
Frei.leitung mit erhöhter Sicherhei.t ausgerüstet ist und so

verlegt wurde, können auch i-nnerha].b der Schutzstreifen-
brelte, soweit si.e den überbaubaren Bereü-ch in Anspruch nimmt,
Bauli.chkeiten mit einer harten Dachdeckung nach DIN 4102 bis
zu einer Höhe von maximal. 7,0 m ab dem jetzt.qen Ni.veau erstellt

iihll::t:;!Ë:g: :3.i;s:::i:s
beabsichti.gt. Di.e Aussage be-

gasversorgung zum neuen Flächen-

fo].gt durch Ansch].uß an das zentrale
Netz über aië''Wä:serversorgungsanlage der Verbandsgemeinde Hettenleidelheim. ' ' '''

ëËX39äS=Eg.gSj=iEiSB2S..! Vorerst werden die anfa].lenden Abwässer in

zentrale Kläranlage werden dann die als übergangslösung''ange-
legten Gruben umgehend außer Betrieb genommen Damit wird den
Anregungen des Wasserwi.rtschaftsamtes vom 15. ll .1 983 entsprochen.

:11i! !::;;lili ;::!;Ë.::;:=E:: ! ::::;."
Fernme].deamt Neustadt/W. wird rechtzeitig

nieren kann ceirlcntet, damit der Versorgungsträger disco-'

NUTZUNGSART UND EMI SS l ONEN

Bereits im neuen Flächennutzungsplanentwurf ist nach den Anre-
gungen der Industry.e- und Handelskammer der Maidhof-Betri.eb als
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gewerbliche Baufläche dargestellt und air die Basti.efe des Maid--
hofes zur Bergstraße ei.ne Nutzungseinschränkung. Im Anhörungs-
verfahren dieses Bebauungsplanes i.st sei.bens des Staatlichen Ge-
werbeaufsi.chtsamtes Neustadt/W. darauf hi.nqewiesen worden, daß
di.e ehemalige Flakhalle (Flurstück 13/4) für die Meiterverarbei-
tung von Erdnüssen genutzt wird. Geruchsemi.ssi.onen können auf die
Anwohner belastend wi.rken. Nach Auskunft des Betriebes ist be-
absichtigt, die Tätigkeit aus der ehemaligen F]akha].le in den
Haupt-Betri.ebskomplex zu Integrieren und aus dem Altbau Wohnungen
zu erstellen. Da das Planziel zu kennzeichnen i.st, wi.rd hi.er A].l-
gemeines Wohngebi-et festgesetzt

LANDESPFLEGERISCHE FESTSETZUNGEN

Es wi.rd verfolgt, möglichst den Bereich des Sti.chweges a].s Ei.n-
gang zu eines in den Süden des OT Klee.nfrankreich führenden Geh
weges zu sehen. Deshalb wird besonderer tVert auf die Vorgarten-
gestaltung gelegt und im Text festgehalten. Darüber hi.nous wird
mit Rücksi.cht auf den öst].i.ch gelegenen Standort des Maidhof-Be
tri.ebel eine Pflanzbindung an der Ostseite empfohlen, di.e sich
an di.e aufgeführten Gehö].zarten ha].ten soll und somit den in-
tenti.onen des Landschaftsplanentwurfes der Verbandsgemei.nde
Hettenleidelheim hält. Außerdem ist ei.ne Linde, 14 m von der
Garage entfernt, als Baum festgesetzt worden. Sie beherrscht
den Ei.ngangsraum.

STUFEN DER VERDI R KLI CHUNG

Mlt dem Abbau der Wirtschaftsgebäude ist bereits ei.ne Bereini.-
gukg in der ört].ichkeit erfolgt. Es soll im zviei.ten Abschnitt
das Straßenplanum angelegt werden. Die Baukörper werden ent-
sprechend der Nachfrage zügig errichtet. A].s ].etzter Abschnitt
folgt di.e Herste]]ung des Kinderspiel-platzes, der auch für bi.s
hedge Anlieger der Bergstraße di.ent

F LÄC HENB l LANZ

Fläche insgesamt 5 . 070 qm
Verkehrsfläche
Fläche für Gemeinschaftsgaragen
Spielplatz
Fläche zum Pflanzen von Bäumen
und Sträuchern

780 am
55 (]m

320 am

245 cm 1 . 400 (]m

3 . 670 (Fn
Nettobau .Land



3. 670 qm GRZ 0,4
3. 670 qm GFZ 0,8

468 (]m

936 (]m

KOSTEN

Strg ßenbau
K ana .L i. s a +. i. ol'
tVa s s erv er s orgu nq
S nie .L cl a t z

ca
ca
ca

4 7 .000 ,
3 4 . 000 ,
l l .ooo ,

DM
L)M
Dßl

". ".::?:'«:=ZXëe:!:l#k#ä:.:l ;:!!:iEl:=sl)IËë;
ortsüblich bekanntgemacht

Carl.sberq , den ë/: !iPl#''/gZy.

Büro erm e i. st er

B].ick von lloyd nach süd ins Plangebiet.

C LJ LJ L' , -- '  
  coc: , - - n\'



ABWÄGUNG NACH DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG

E i.nqeber mit Bedenken und
Anregungen

Gemeinde Carlsberg

1 . Pr i.vate Seel len

Manfred Glawe v . 22 . 2 . 1 984

Beim Grundstück 12/5 der Frau Der letzte Satz unter Punkt 7.1
Braun, Ki.rchhei.mbo].anden,wirkt. wird dahingehend geändert, daß das
der Text unter Punkt 7.1 behin- Wort "nur'' durch das Wort "auch"
bernd, wenn auf Garagen nur ersetzt wird. Demnach lautet di.e
Flachdächer zulässi-g si.nd. Es beschlossene Fassung: "Auf Garager
ist ein Ziege]dach beabsi.chti.gt.sind auch F].achdächer zulässig"

Der Anregu ng ist stattg egeben
worden .

Bernard McRoberts v.21 .2.1984

Punkt 6 der Textil.chen Fest-
setzungen bereitet Schwieri.q-
keiten i.n der Real i.si.erung des
Bauvorhabens bezügl i.ch der An-
gabe " in der Mitte der überbau
ten Fläche '' von O, 6 m der Erd-
geschoßbegrenzung , wenn das
West-Ost-Gefälle herangezogen
wird .

Der Sa.tz Punkt 6 stammt noch aus
den Festsetzungen des Erstbear-
bei.tees. Er ist auf di.e ört].ich-
keit bezogen nicht ha].tbar
Dem Ei.ngeber kann voll entsprochen
werden , we i.l die neue Fassung
lautet: "Die ErdgeschoßfuJ3boden-
oberkante darf nicht mehr als 0,6m
über höchstem, angrenzendem Ge--
fände hi.nausragen . "

Georg Mai.dhof v . 22 . 2 . 1 984

Erneuter Ei.nspruch, da man ent-
gegen der Vereinbarung allge-
meines Wohngebi.et gewählt hat
Da das Baugebi.et an das Gru nd-
stück der Firma grenzt, ist di.e
Umwandlung (Gemei.nde : wa hr-
scheinlich in Mischgebiet) un-
erl äßl i.c h

Wenn der Bebauungsp]-an aus dem noc
gü[tigen F].ächennutzungsp]an ent-
wi.ckelt worden wäre. würde der
Maidhof-Betrieb als Mischgebi.et
gelten. Im neuen Flächennutzungs-
planentwurf i.st er auf Anregung de
industrie- und Hande]-skainmer ge-
werbliche Baufläche geviorden, mi.t
einer Bautiefe zur Bergstraße hin
als Nutzungsei-nschränkung
Es ist den Anwohnern der Bergstraß
vom Wohntyp und vom Baua].ter der
Gebäude ni.cht zuzumuten, daß sie
die Ei.nwi.rkungen eines Mischge-
bietes auf sich nehmen. Di.e z.Zt
als Erdnußrösterei genutzte ehema-
[ige F[ak-Ha].]e mit Wohnunqsein-
[ieger so].]te i.n den Hauptbetri.eb
baulich integriert werden. Der Be-
sitzer der ehema]igen F]akha]].e
-Mai.doof- hatte diese bereü.ts für
Wohnbauzwecke angeboten. Im neuen
Entwurf des F].ächennutzungsplanes
ist der Wohnnutzung hierfür der
Vorrang eingeräumt.Den Bedenken
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des Ei.ngebers kann seitens der Ge
meinde nicht entsprochen werden.

11 Tr äger öffentli.cher
Belange

Gemei.nde Carlsberq

Industrie- und Handelskammer
Neuëtädt7W: V'29':2'r987

Drei. Bedenken bestehen gem
Ni.ed er sc hri.f t .

1 . Bebauungsplan kann nicht
aus dem F].ächennutzungsplan
entwickelt werden f weil er
noch keine Rechtskraft hat

Der Bebauungsplan ist entsprechend
$ 8 (3) BBauG im sogenannten Para].lel
verfahren entwickelt, da er si.ch i.n-
haltlich auf den neuen Flächennutzung
planentwurf bezieht. Nach geltendem
Recht wäre das Baugebiet zur Hälfte
Außengebi.et , der Maidhof Mischgebiet
Im Rahmen des Anhörungsverfahrens i.st
beim neuen F]-ächennutzungsplanent--
wurf für den Maidhof di.e gerwerbliche
Baufläche vorgesehen, zur Bergstraße
hin gem. Kammerwunsch '' einge--
schränktes Gewerbegebi.et ''

"DI.e in $ 8 Abs. 2 Zi.ff. l BauNVO
genannten Betri-ebe und An].aßen sind
in dem eingeschränkten Gewerbegebiet
nur dann zulässig , wenn sie von
i.hrem Störungsgrad her auch in einem
Mischgebi.et zu].ässig wären. ''

rl, Insofern wi.rd hi.er von der Ortsge
mei.nde kei.n Rechtsverstoß gesehen

2. Die Industry.e- und Handels-
kammer wurde im Anhörungsver--
fahren nicht gehört . obwohl
ein bestehender Gewerbebetrieb
i.n der Nähe liegt

Im Anhörungsverfahren nach $ 2 (5)
BBauG hat der damals mit der Anferti-
gung des P].ines beauftragte Arche.sekt
tatsächlich di.e Kammer ni.cht betei-
lj.gt, bzw. di.e Verbandsgemeinde da--
rauf aufmerksam gemacht. Erst durch
die übernahme der Planung durch das
Büro Dr.Scholz und mit Hinweis der
Dienststellen durch di.e Verbandsge-
meinde Hettenleidelheim von der öf-
fentlichen Auslegung in der Ortsge-
meinde Carlsberg, wurde die Kammer
unterrichtet. Di.e Kammer war bereits
durch das laufende Flächennutzungs-
planverfahren mit dem Hergang vertrau
Vom planunqsrechtl i.chen Standpunkt au
ist di.e Einschaltung der Kammer noch
.früh genug erfolgt



3. Mai.doof-Betrieb wird durch die
heranrückende Wohnbebauung erheb-
lich gefährdet. Abstandserlaß und
Steg.lungnahhQ. Gewerbeaufsichtsamt
sprechen dagegen

Nach dem Verursacherprinzip stand
zuerst di.e Mohnbebauung am Maidhof-
Betri.eb. Ungeachtet derartiger Zeit-
fragen nähert sich di.e Wohnbebauung
im Neubaugebiet auf 12o m vom über-
baubaren Bereich dem ausgewiesenen
gewerblichen Baubereich. Bei der
Hauptwindrichtung aus West-Südwest
li.eßen hi.er keine Nachteile vor. Die
ehemals.ge Flak-Halle ist als vom Be-
sitzer angebotenen Wohngebi.et auch
als solches für das vorausschauende
Ordnen ausgewiesen .

Es exi.stiere in Rhei.nland-Pfalz kei.n
Abstandserlaß. Es sind leds.qli.ch
Empfehlungen gegeben , i.nnerhalb
derer si.ch der Bebauungsplan bewegt
Mi.t dem .-Staat]. . Gewerbeaufsichtsamt
ist Ei.nikkei.t über di.ese Ausweg.sung
erzielt. Demnach wei.st die Gemeinde
di.e Eingabe der Kammer zurück, vor
al].em, weil die Gemeinde nach reif-
[ i.cher tiber].egung den Maidhof-Be--
trieb a].s gewerbliche Baufläche
durch den Verbandsgemei.nderat i;n
Flächennutzungsplan hat besch].i.eßen
las sen .

/''+

Hat dem Satzungsbeschluß zugrunde gelegen

Carlsberg, den
l

Os-+oBürgermeisteF

198r


